
 
SPD-Fraktion 
im Ortsbeirat Gießen-Allendorf 

Vorlage an den Ortsbeirat Gießen-Allendorf 

Vorlagennummer: OBR/2782/2015 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 10.06.2015 

 
Amt: Geschäftsstelle Ortsbeiräte 
Aktenzeichen/Telefon:  
Verfasser/-in: Hans Wagner, Fraktionsvorsitzender 
 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Ortsbeirat Allendorf 30.06.2015 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Parkregelung in der Hintergasse 
- Antrag der SPD-Fraktion vom 06.06.2015 - 
 
 
Antrag: 
„Der Magistrat wird gebeten, die Einrichtung einer Sperrfläche gegenüber der Einfahrt 
des Anwesens Hintergasse 4, 35398 Gießen-Allendorf/Lahn zu prüfen und ggf. 
einzurichten. Die Sperrfläche könnte ca. auf der Hälfte der dortigen Trafostation der 
Stadtwerke Gießen beginnen und die Hintergasse aufwärts an der Straßenlaterne enden. 
Der Magistrat wird außerdem gebeten, eine Parkregelung (Halteverbote) für die 
Hintergasse durch die Verwaltung prüfen und die Einhaltung der StVO regelmäßig 
überprüfen zu lassen.“ 
 
Begründung: 
Die Fahrbahn der Hintergasse weist insgesamt nur eine geringe Fahrbahnbreite auf. 
Gehwege sind nicht vorhanden. Im Gebäude Hintergasse 1 befinden sich mehrere 
Wohnungen, in denen Wohngemeinschaften gebildet wurden, woraus sich eine 
entsprechende Anzahl von Fahrzeugen ergibt. Die Parksituation in der Hintergasse 
verschlechtert sich seither stetig. Die ist Zufahrt für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge 
durch das Parken zeitweise ebenfalls oftmals eingeschränkt oder nicht möglich. Die 
Fahrbahnbreite beträgt dann zeitweise weniger als 2,5m. 
Auf Höhe der Hofeinfahrt des Anwesens Hintergasse 4 weißt die Fahrbahn nur eine 
Fahrbahnbreite von circa vier Metern auf. Das Ausfahren aus der Grundstückseinfahrt ist 
ohnehin durch die Straßenleuchte eingeschränkt. Seit einigen Monaten werden 
gegenüber der Hofeinfahrt und im Rangierbereich der Einfahrt Fahrzeuge von 
Anwohnern der Hintergasse dauerhaft geparkt, sodass ein Ein- und Ausfahren vom 
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Grundstück Hintergasse 4 selbst mit einem Mittelklassefahrzeug nicht oder zeitweise nur 
mit großem und zentimetergenauem Rangieraufwand (6-8 Züge) möglich ist. Der 
Sachverhalt ist bereits beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung Gießen bekannt. 
 
Gez.  
 
Hans Wagner 
Fraktionsvorsitzender 
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